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zur Kenntnis 

Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Nebentätigkeit von Frau LVR-Landesdirektorin Ulrike Lubek in der Gold-Kraemer-
Stiftung

Beschlussvorschlag:

Frau LVR-Direktorin Ulrike Lubek wird gemäß Vorlage Nr. 14/551 beauftragt, als Mitglied 
im Kuratorium der Gold-Kraemer-Stiftung die Interessen des Landschaftsverbandes 
Rheinland wahrzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k



 

 

Zusammenfassung: 

 

Die Gold-Kraemer-Stiftung verfolgt ihrer Satzung zufolge sozialcaritative Ziele und 

unterstützt damit Personenkreise, für die zum Teil auch der Landschaftsverband 

Rheinland Leistungen erbringt. Daher besteht ein dienstliches Interesse daran, dass Frau 

LVR-Landesdirektorin Ulrike Lubek auf Grundlage einer Nebentätigkeit weiterhin im 

Kuratorium der Stiftung tätig wird, dort die Ziele der Stiftung fördert und damit 

gleichzeitig die Interessen des Landschaftsverbandes Rheinland vertritt.  



 

 

 

Begründung der Vorlage Nr. 14/551: 

 

Das Ziel der Gold-Kraemer-Stiftung mit Sitz in Frechen, gegründet 1972, besteht 

satzungsgemäß vor allem in der Unterstützung von Menschen mit geistiger und 

körperlicher Behinderung sowie von armen, alten und kranken Menschen. 

Sie zählt zu den größten sozialcaritativen Stiftungen privater Initiative in Deutschland 

und fördert auch Projekte in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung, Kunst und 

Kultur. Diese Ziele und Betätigungsfelder der Stiftung entsprechen in Teilen den 

Aufgaben des Landschaftsverbandes Rheinland.  

 

Der Landschaftsverband Rheinland hat daher ein dienstliches Interesse daran, dass Frau 

Ulrike Lubek in ihrer Funktion als LVR-Direktorin als Mitglied des Kuratoriums der Gold-

Kraemer-Stiftung im Sinne der Menschen im Rheinland den Stiftungszweck unterstützt, 

aktiv fördert und so zugleich die Interessen des Landschaftsverbandes vertritt.  

Der Landschaftsverband begrüßt, dass Frau Lubek bereits im Jahr 2014 im Kuratorium 

der Gold-Kraemer-Stiftung tätig war (siehe Vorlage 14/15).  

Daher soll Frau Ulrike Lubek gemäß § 5 der Nebentätigkeitsverordnung NRW auch 

weiterhin auf Veranlassung des Landschaftsverbandes im Rahmen einer Nebentätigkeit 

als Mitglied im Kuratorium der Gold-Kraemer-Stiftung tätig werden.  

 

 

In Vertretung 

 

 

L i m b a c h 
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